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Ar. I 3Unfir. fdstoeij. cfmr.b

fcmn. gerner foil baS ©ehäube eirte SCCotjnung für ben
Sluffefjer unb ein ^affantenlofal erfjatten.

Die Einigung im deutschen Baugemerbe.
®er ©inigungStarif be§ beittfd)en VaugeroerbeS

ift «on bet VebaftiortSfommiffion jetzt jfefigelegt roorben.
@r enthält folgenbe grunblegenbe Veftimmungen:

1- ^>inftc^lïic£) ber Arbeitszeit tjabert fid) bie )}3ar»
teien bafjin geeinigt, bafj an alien Orten, too bie Ar=
beitêjeit hi S je^n ©tunben tägtid^ beträgt, jur 3eit
feine Verfügung ber 2Irbeit§§eit eintreten foil.

ffür ©el) il fen, bie infolge Alters ober fjn«alr=
bität in ibrer 2eifiungSfät)igfeit befrfjränf't finb, für
jugenblidje Arbeiter foroie für ^unggefetlen im erfien
unb zweiten ffaf)r nacf) beenbeter 2ef)rzeit unb beftan»
bener ©efellenprüfung fann ein geringerer 2ol)U
buret) freie Vereinbarung feftgefe^t roerben.

3. Afforbarbeit ift juläffig. ®ie Afforbpreife
unterliegen befonberer Vereinbarung.

4. gür biejenige ßeit, in roelcber bie Arbeit ruf)en
muf infolge VlatetialmangefS, 2Bitterung3oerf)ältmffe,
polizeilicher Anorbnung, ©iftierung beS VaueS buref)
ben Vauberrn, VetriebSftörungen ber SVaterialförberungS»
anlagen ober partiellen ©treib» ber auf ben Arbeits»
flatten befestigten SRitarbeiter tann ber Arbeitnehmer
ebenfalls leinen 2ol)n beanfprucfjen.

5. ®a§ 3ufammenarbeiten mit attberS ober
nicht organifierten Arbeitnehmern auf einer unb
betfelben ArbeitSfieUe barf nicht beanftanbet roerben.
®ie ©inftellung unb ©ntlaffung «on Arbeitern
ftel)t im freien ©rmeffen beS Arbeitgebers. ffeg=
lidje Agitation roährenb ber Arbeitzeit ift «erboten.
2)ie Raufen gelten nicht als Arbeitzeit. AnberS ober
nicht organifierte Arbeiter bürfen in Raufen foroie «or
unb nach ber Arbeitzeit nicht beläftigt roerben. f£>er 3n=
tritt ju ben ArbeitSftetlen ift anberen al§ ben bort he»

fchäftigten fßerfonen ohne ©rlaubniS beS Arbeitgebers
nicht geftattet. ®ie gugebörigfeit jur Organifa»
lion barf fein ©runb pr ©ntlaffung fein, eben»

foroenig barf ber Austritt auS einer Organisation «om
Arbeitgeber «erlangt roerben. Arbeitsordnungen bürfen
ben VertragSbefiimmungeu nicht juroiberlaufen. ®ie
©eparatoerträge roerben Anfang biefeS IFlonatS he»

raten, ffn Verlin treten bie beiberfeitigen Jïommiffionen
ju biefem 3roecf am ®onnerStag, 9. April, jufammen.

®aS Verbienft, baß biefe Verhanblungen überhaupt
möglich roaren, gebührt «or allem ber müljeooUen Sätig»
feit beS tprofefforS ®r. ffranete, bem es gelang, beibe

Parteien «on bem Vorteil eines unparteiifcf)en ©<hieb3=
gerichtS ju überzeugen.

Umcbieäenes.
Staatliche ^nftniftiouSfurfe für ©rftcltung unb Unter»

halt Pott Sliha&leiteraitlagen itt 3iiriif) «ttb Slßinterthur.
®iefelben finben ftatt im April 1908 unb zwar berjenige
in 3ün<h ant 13. unb 14. unb berjenige in 2Binterlf)ur
am 15. unb 16., jetueilen «ormittagS «on 8 Uhr an.

®ie Unterricf)tSfoften trägt bie fantonale Vranb»
affefuranjanftalt. ffür bie Velöftigung haben bie ÄurS»

teilnehmet felbft ju forgen.
Vaufjanbroerfer, welche fidE) mit ber QnfiaHation «on

Vlihfchuéanlagen befaffert ober bie Vefäfjigung für baS

Amt eines VlihfchutzauffeherS erlangen rooHen, roerben

junt Vefuche biefer ßurfe eingelaben. Vezüglidje An»

melbungeit mit Angabe beS zu befucfjen geroünfchten
SfurfeS finb bis fpäteftenS am 6. April 1908 an bie

Vranbaffefuranzfnnz'ei be§ ffantonS Rurich 5" richten.
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lieber bie .ßulaffung zu biefen Surfen entfeheibet bie

®ireftion beS jjnnern.
Vertter fattlottnle tcchuifche Schulett. Vach 9JW»

bungen «erfchiebener Vlätter fief)t baS «om berttifchen
VegierungSrat «orgefehene ©efet) über bie fantonalen
technifchen @cl)ulen bie Uebernahme beS roeftfcfjweize»

rifchen $ecf)nifumS ir. Viel burch ben ©taat «or. fpin»
fichtlich ber 2eiftungen an ben Vetrieb ber Anftalten
roerben Viel unb Vurgbotf auf bie gleiche Sinie geftedt,
b. h- jebe ber beiben ©täbte übernimmt zwei Veuntel
ber VetriebSfoften, roährenb «ier Veuntel bem ©taat
unb bret Veuntel bent Vunbe zufallen.

Vlci int Sflalergcwerbc. ®er VunbeSrat hat- im

ffahre 1904 oerfügt, bafj bie eibgenöffifchen Verwal»
tungSabteilungeu «erfuct)Sroeife roährenb «ier fahren bei

Vtalerarbeiten, bie fie in Vegie ausführen, nur bleifreie
färben anroenbett bürfen unb bei ber Vergebung «on
SValerarbeiten bie Vetroenbung bleifreier garbe «or»

Zufcfjreiben haben, ©eftützt auf bie ©rgebniffe biefer
«ierjährigen Probezeit hat bie Oberpoftbireltion baS

Verbot ber Vetroenbung «on bleihaltigen färben enb=

gültig feftzuhalten befchloffen.

5rat'.ccêd)etti & ifJfifter, Vannttternchntcr itt 3>'rtch.
An ber «on girfa 70 itrebitoren befncf)ten ©läubigeroer»
fammlung «ont 27. Vlärz rourbe auf Antrag von ®r.
@. ©uhl einmütig bem pet ic^tlicfjen Vaä)laf3üertrag z«=

geftimmt. ©chähungSroeife fiepen Aftioen in ber ^öhe
«on 370,000 ^r. ^ßaffioert «on 756,000 $r. gegenüber.

Vus der Praxis — Tür die Praxis.
NB. iöerff»tf$=, utsb SlrbeitôgeftB^e roerben

unter biefe SBubri! tticäjt aufgenommen ; berartiße Anjeißen
gehören in ben Saferatenteit beS SBtattcS. fragen, roetdje

„unter ©piffre" erfdjeinen folten, rootle man 20 ©t§. in ITtor»
ten (fiir ^«fenbung ber Offerten) beilegen.

Trflfltit.
1. 2ßer märe S3erfciufer not! angetroetnetem Piufibauinbolber

unb SinbeubotDer't
2. SBer (iefert )KutianitenhoIz=2eiften in nerfchiebenett 2)imen»

fionen oon 8 cm ^Breite unb 1,80 m Sänge bi§ 12 cm SBreite unb
2,70 m Säuge, ®'cte 3'/n—4 cm, ntöglidjft troefene, rib= unb aft=

freie SSBaie't
3. ßäite jemanb einen gebrauchten Treibriemen in Seber

ober Salm thaar, 9,60 m tang, 90 — 100 mm breit, bittig aojro
geben? Offelten geft. an fjr. Jïrebë, ©augefchäft, Çuttroit.

4. fid) habe ca. 100 m* Terraffe in T-batten unb ©eton,
barunter StJagajin. 2öeld)e§ ift bie befte ©ebadfung? @§ fott
barauf gelaufen tnerben tönnen, ©efätl per ÜJteter gir£a 1—2 cm.
3ft AZphatt m empfehlen? Sßer erftellt foldjen ©elag mit ©a»
rantie? ©efl. Offerten an S. SBitb, med). 2ßer!ftätte in lUluri
(Aargau).

5. ®er ift Steferanl oon billigen 3tcgclfä)mbeln Offerten
unter ©htffrc F A 5 an bie ©ppeb.

H. 3Ber liefert Tifchc unb ©tabeUen für antite ©auern=
ftubeu Offerten an fZ. Vieri, ©aumeifter, Qnterlaten.

7. SBer liefert eine SBagenlabung trodene, mögitichft aftfreie,
gefunbe unb ft fort brauchbare Saben für @d)reinerarbciten?
Timenfioit 15—40 mm. Offelten beförbert bie ©rpeb. unter
(Slpffre B 7.

8. A3er liefert autogen gefchroeifite 9iohre, ©eibinbungS»
unb AZroeigftücfe au§ Sifenbled) unb übernimmt bie STioutage
non berlci Rohrleitungen ©efl. Offerten unter (Sfjiffrc Z 8 an
bie ©ppeb.

9. ©ei roeldjen ©chroeizer^irmen finb bie iRohrfdjetlen jit
Qentralheijungen nad) patent Aäber & ©djmibt in ©regenz er»
hättlid) Offerten unter ©fjiffre L 9 beförbert bie ©poeö.

10. SBer liefert 9Bafd)tübet für Straf (betrieb? Offelten
unter Sfpffre S 10 an bie ©ppeb.

11. Eeimauftrag=Apparat, gebraudjter, gut erhaltener, eueut.
neuer zu taufen gefudjt. Offerten mit VraSangabe unb ©efdjrei»
bung gefl. unter ©fjiffre Z 11 an bie ©ppeb.

12. SBer liefert einen größeren f|3often fotibe Slaltfäffer, ober
roer hat zum ©tüdtalt-TrauSport geeignete anbere fjäffer abzu»
geben? ©efl. Offerten beförbert bie dppeb. unter '' b2.

•' 7HU*

vie. I Jllustr. schweiz. Hand

kann. Ferner soll dos Gebäude eine Wohnung für den
Aufseher und ein Passantenlàl erhalten.

vie Einigung im deutschen Saugewerbe.
Der Einigungstarif des deutschen Baugewerbes

ist von der Redaktionskommission jetzt ìfestgelegt worden.
Er enthält folgende grundlegende Bestimmungen:

1. Hinsichtlich der Arbeitszeit haben sich die Par-
teien dahin geeinigt, daß an allen Orten, wo die Ar-
beitszeit bis zehn Stunden täglich beträgt, zur Zeit
keine Verkürzung der Arbeitszeit eintreten soll,

2. Für Gehilfen, die infolge Alters oder Jnvalc-
dität in ihrer Leistungsfähigkeit beschränkt sind, für
jugendliche Arbeiter sowie für Junggesellen im ersten
und zweiten Jahr nach beendeter Lehrzeit und bestan-
dener Gesellenprüfung kann ein geringerer Lohn
durch freie Vereinbarung festgesetzt werden,

3. Akkordarbeit ist zulässig. Die Akkordpreise
unterliegen besonderer Vereinbarung,

4. Für diejenige Zeit, in welcher die Arbeit ruhen
muß infolge Materialmangels, Witterungsverhältnisse,
polizeilicher Anordnung, Sistierung des Baues durch
den Bauherrn, Betriebsstörungen der Materialförderungs-
anlagen oder partiellen Streiks der auf den Arbeits-
stätten beschäftigten Mitarbeiter kann der Arbeitnehmer
ebenfalls keinen Lohn beanspruchen,

5. Das Zusammenarbeiten mit anders oder
nicht organisierten Arbeitnehmern auf einer und
derselben Arbeitsstelle darf nicht beanstandet werden.
Die Einstellung und Entlassung von Arbeitern
steht im freien Ermessen des Arbeitgebers. Jeg-
liche Agitation während der Arbeitszeit ist verboten.
Die Pausen gelten nicht als Arbeitszeit. Anders oder
nicht organisierte Arbeiter dürfen in Pausen sowie vor
und nach der Arbeitseit nicht belästigt werden. Der Zu-
tritt zu den Arbeitsstellen ist anderen als den dort be-

schäftigten Personen ohne Erlaubnis des Arbeitgebers
nicht gestattet. Die Zugehörigkeit zur Organisa-
tion darf kein Grund zur Entlassung sein, eben-

sowenig darf der Austritt aus einer Organisation vom
Arbeitgeber verlangt werden. Arbeitsordnungen dürfen
den Vertragsbestimmungen nicht zuwiderlaufen. Die
Separatverträge werden Anfang dieses Monats be-

raten. In Berlin treten die beiderseitigen Kommissionen
zu diesem Zweck am Donnerstag, 9. April, zusammen.

Das Verdienst, daß diese Verhandlungen überhaupt
möglich waren, gebührt vor allem der mühevollen Tätig-
keil des Professors Dr. Francke, dem es gelang, beide

Parteien von dem Vorteil eines unparteiischen Schieds-
gerichts zu überzeugen.

ve»»à<le»tt.
Staatliche Jnstrnktionskurse für Erstellung und Unter-

halt von Blitzablciteranlagen in Zürich und Winterthur.
Dieselben finden statt im April 1998 und zwar derjenige
in Zürich am 13. und 14. und derjenige in Winterthur
am 15. und 19., jeweilen vormittags von 8 Uhr an.

Die Unterrichtskosten trägt die kantonale Brand-
assekuranzanstalt. Für die Beköstigung haben die Kurs-
teilnehmer selbst zu sorgen.

Bauhandwerker, welche sich mit der Installation von
Blitzschutzanlagen befassen oder die Befähigung für das
Amt eines Blitzschutzaufsehers erlangen wollen, werden

zum Besuche dieser Kurse eingeladen. Bezügliche An-
meidungen mit Angabe des zu besuchen gewünschten
Kurses sind bis spätestens am 9. April 1998 an die

Brandassekuranzknnz'ei des Kantons Zürich zu richten.

.-Zeitung („Meisterblatt") 3

Ueber die Zulassung zu diesen Kursen entscheidet die

Direktion des Innern.
Berner kantonale technische Schulen. Nach den Mel-

düngen verschiedener Blätter sieht das vom bernischen

Regierungsrat vorgesehene Gesetz über die kantonalen
technischen Schulen die Uebernahme des westschweize-
rischen Technikums in Viel durch den Staat vor. Hin-
sichtlich der Leistungen an den Betrieb der Anstalten
werden Biel und Burgdorf auf die gleiche Linie gestellt,
d. h. jede der beiden Städte übernimmt zwei Neuntel
der Betriebskosten, während vier Neuntel dem Staat
und drei Neuntel dem Bunde zufallen.

Blei im Malergewcrbc. Der Bundesrat hat- im

Jahre 1994 verfügt, daß die eidgenössischen Verwal-
tungsabteilungeu versuchsweise während vier Jahren bei

Malerarbeiten, die sie in Regie ausführen, nur bleisreie
Farben anwenden dürfen und bei der Vergebung von
Malerarbeiten die Verwendung bleifreier Farbe vor-
zuschreiben haben. Gestützt auf die Ergebnisse dieser

vierjährigen Probezeit hat die Oberpostdirektion das

Verbot der Verwendung von bleihaltigen Farben end-

gültig festzuhalten beschlossen.

Frauccschctti k Pfistcr, Bauunternehmer in Zürich.
An der von zirka 79 Kreditoren besuchten Gläubigerver-
sammlung vom 27. März wurde auf Antrag von Dr.
E. Guhl einmütig dem genchtlichen Nachlaßvertrag zu-
gestimmt. Schätzungsweise stehen Aktiven in der Höhe
von 379,999 Fr. Passiven von 756,999 Fr. gegenüber.

à âer Praxis — M à Praxis.
XL. Verkaufs-, Tausch- uud Arbeitögesuche werden

unter diese Rubrik nicht aufgenommen; derartige Anzeigen
gehören in den Inseratenteil des Blattes. Fragen, welche

„unter Chiffre" erscheinen sollen, wolle man 20 Cts. in Mar-
ken (für Zusendung der Offerten) beilegen.

srsgtn.
I. Wer märe Verkäufer von angetrocknetem Rußbaumdolder

und Lindendolser?
Ä. Wer liefert Rottannenholz-Leisten in verschiedenen Dimen-

sionen von 8 cm Breite und 1,80 m Länge bis l2 cm Breite und
2,70 m Länge, D cke lp/o>—4 cm, möglichst trockene, riß- und ast-

freie Ware 7

Z. Hä'te jemand einen gebrauchten Treibriemen in Leder
oder Kaimllmar, 9,60 m lang, 90 — 109 mm breit, billig aozu-
geben? Offerten gest. an Fr. Krebs, Baugeschäft, Huttwil.

4. Ich habe ca. 100 nck Terrasse in 1-balken und Beton,
darunter Magazin. Welches ist die beste Bedachung? Es soll
darauf gelaufen werden können, Gefall per Meter zirka 1—2 cm.
Ist Asphalt ru empfehlen? Wer erstellt solchen Belag mit Ga-
rantie? Gest. Offerten an L. Wild, mcch. Werkstätte in Muri
(Aargau).

5. Wer ist Lieferant von billigen Ziegelschindeln? Offerten
unter Chiffre b' â 5 an die Exped.

v. Wer liefert Tische und Stabellen für antike Banern-
stuben? Offerten an I. Bieri, Baumeister, Jnterlaken.

7. Wer liefert eine Wagenladung trockene, möglichst astfreie,
gesunde und sofort brauchbare Laden für Schreinerarbciten?
Dimension IS—40 mm. Offerten befördert die Exped. unter
Chiffre ö 7.

8. Wer liefert autogen geschweißte Rohre, Verbindungs-
und Abzweigstücke aus Eisenblech und übernimmt die Montage
von derlei Rohrleitungen? Gest. Offerten unter Chiffre A 8 an
die Exped.

9. Bei welchen Schweizer-Firmen sind die Rohrschellen zu
Zentralheizungen nach Patent Räder à Schmidt in Brcgenz er-
hältlich? Offerten unter Chiffre I- 9 befördert die Exvcd.

19. Wer liefert Waschkübel für Kraftbetrieb? Offerten
unter Chiffre 8 10 an die Exved.

II. Leimauftrag-Apparat, gebrauchter, gut erhaltener, event,
neuer zu kaufen gesucht. Offerten mit Preisangabe und Beschrei-
bung gest. unter Chiffre Z 11 an die Exped.

12. Wer liefert einen größeren Posten solide Kalksässer, oder
wer hat zum Stückkalk-Transport geeignete andere Fässer abzu-
geben? Gest. Offerten befördert die Exped. unter Chiffre I! 12.
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